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Jugendverbandsarbeit als Empowerment junger Menschen
Jugendverbände sind Orte der Selbstorganisation, Partizipation und Demokratie. In 
Jugendverbänden organisieren sich junge Menschen selbstbestimmt und eigenver-
antwortlich für die Realisation ihrer Interessen. Darin enthalten ist das Selbstver-
ständnis der Jugendverbandsarbeit, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit, 
Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung zu bestärken.

Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume, in denen sie sich ausprobieren kön-
nen. Diese Freiräume fi nden sie im Jugendverband. Hier haben junge Menschen die 
Möglichkeit, eigene Projekte anzugehen, Verantwortung zu übernehmen und selbst-
wirksam zu sein. Durch das gemeinschaftliche Aushandeln von Interessen erlernen 
sie Wege der Kooperation, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Dabei können sie eigene 
Grenzen austesten, lernen Grenzen zu setzen und die Grenzen anderer zu respektieren.

Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle und 
Sexualität. Fragen der geschlechtlichen und sexuellen Identität sind insbesondere 
im Jugendalter zentral. Diese Aushandlungen fi nden auch im Jugendverband statt – 
unabhängig davon, ob dies aktiv thematisiert wird oder nicht.

Selbstorganisation, Partizipation und die Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
sind zentrale Elemente der Jugendverbandsarbeit. Das alles zeigt: Jugendverbands-
arbeit bedeutet Empowerment junger Menschen und wirkt präventiv! 
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Die Prävention sexualisierter Gewalt als Herausforderung für die 
Jugendverbandsarbeit
Zugleich sind Jugendverbände auch gefährdete Orte für sexualisierte Grenzverlet-
zungen und Übergriff e von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen, 
ebenso zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander. Daher müssen sich Ju-
gendverbände mit der Prävention sexualisierter Gewalt auseinandersetzen.

Was die Stärke der Jugendverbandsarbeit ist, ist ebenfalls ihre Schwäche. Das 
große Engagement von Ehrenamtlichen, die freiwillige Teilnahme, die gelebte Parti-
zipation sind einerseits gute Rahmenbedingungen, um den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen verantwortungsvoll zu leben. Andererseits beinhalten diese Bedin-
gungen auch Risikofaktoren, vor denen man nicht die Augen verschließen darf. Das 
besondere Vertrauensverhältnis der Gruppenmitglieder, bedeutet eine besondere 
Verantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Die Jugendverbandsarbeit braucht Menschen, die sich engagieren, Verantwortung 
übernehmen und sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. 
Dem Deckmantel, der sich daraus für potenzielle Täter*innen ergeben kann, muss 
daher eine besondere Aufmerksamkeit entgegengesetzt werden. Täter*innen dürfen 
hier keinen Platz haben!

Die Prävention sexualisierter Gewalt muss an den spezifi schen Strukturen und 
Prinzipien der Jugendverbandsarbeit ansetzen und diese einbeziehen. Dabei be-
wegt sich Jugendverbandsarbeit im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit, Selbstor-
ganisation und Partizipation auf der einen Seite und Sicherheit und Verantwortungs-
übernahme auf der anderen Seite.

Sich mit Fragen rund um den Schutz vor sexualisierter Gewalt zu befassen, darf daher 
kein Tabu sein, sondern sollte als Qualitätsmerkmal guter Jugendverbandsarbeit 
verstanden werden.

Schutzraum 
Jugendverband

Zu diesem Heft: Die Auseinandersetzung 

mit der Thematik und Implementierung von 

Präventionsmaßnahmen unterstützt diese 

punktum-Ausgabe, indem Bausteine der Prä-

vention sexualisierter Gewalt in Hinblick auf die 

Jugendverbandsarbeit erläutert und Praxisbei-

spiele aus den Hamburger Jugendverbänden 

aufgezeigt werden.
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Strafgesetzbuch §§ 174 ff . 

Sexualisierte Gewalt ist ein Verstoß gegen die 

Rechte von Kindern und Jugendlichen!

Zur Defi nition des »sexuellen Missbrauchs« 

siehe auch auf der Website der Unabhängigen 

Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-

missbrauchs: www.hilfe-portal-missbrauch.de/

fragen-antworten

Sexualisierte Gewalt kann überall vorkommen – 

auch im Jugendverband!

Stufen der Gewalt:

• Sexuelle Grenzverletzungen

• Sexualisierte Übergriff e

• Sexualisierte Gewalt

In der Praxis werden Begriff e wie »sexuelle Gewalt«, »sexueller Kindesmissbrauch« 
und »sexualisierte Gewalt« oft gleichbedeutend verwendet. Im sozialpädagogischen 
Bereich hat sich der Begriff  »sexualisierte Gewalt« etabliert, fl ankiert von Konzepten 
der Prävention und Intervention. Der Begriff  zielt nicht nur auf strafrechtliche Ver-
haltensweisen wie sexueller Missbrauch oder sexuelle Übergriff e, sondern geht noch 
darüber hinaus, da er auch sexuelle Grenzverletzungen und Übergriff e, die noch kein 
strafbares Verhalten darstellen, miteinbezieht. Es gibt eine große Bandbreite sexua-
lisierter Gewalt, die von verbaler über voyeuristischer bis hin zu körperlicher Gewalt 
reichen kann. 

Zur Bestimmung sexualisierter Gewalt können folgende Punkte benannt werden: 
• Es handelt sich um sexuelle Gewalt (gegen ihren Willen) …
• an Kindern, Jugendlichen oder Schutzbefohlenen …
• und zwar zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse des*r Täter*in.
• Es herrscht ein Gefälle an Alter, Macht, Autorität und gegebenenfalls Sprache,
• es handelt sich um einen Vertrauensmissbrauch,
• und Täter*innen versuchen, Betroff ene zur Geheimhaltung zu verpfl ichten.

Im Kontext von Jugendverbandsarbeit geht es vor allem um die Frage, wie Grenzver-
letzungen aussehen können. Wie eingangs erwähnt, befi nden sich junge Menschen 
in Jugendverbänden in einem Spannungsfeld zwischen dem Freiraum, den junge 
Menschen in Jugendverbänden erfahren, und der Verantwortung des Verbands für 
einen Grenzen achtenden Umgang miteinander. Im Setting der Jugendverbandsar-
beit entstehen auch Machtgefälle, z.B. zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen oder 
zwischen Teamenden und Teilnehmenden.

Es gibt verschiedene Stufen der Gewalt. Eine sexuelle Grenzverletzung ist oftmals 
unbeabsichtigt und entsteht aus einer Situation heraus. In diesem Fall sind Täter*in-
nen oft unwissend, unerfahren und testen sich aus. Sexuelle Grenzverletzungen kön-
nen auch wechselseitig sein. Bei sexuellen Grenzverletzungen kann das Verhalten der 
Täter*innen durch Empathie korrigiert werden. 
[Beispiel: Wenn der 18-jährige Jugendleiter bei einem Spiel versehentlich die Brust 
einer 14-jährigen Teilnehmenden berührt, handelt es sich um eine sexuelle Grenzver-
letzung.]

Beabsichtigt und unter Ausnutzung bestehender geistiger, zahlenmäßiger oder kör-
perlicher Überlegenheit entstehen hingegen sexualisierte Übergriff e. Die Abwehr 
der betroff enen Person wird übergangen und die Schädigung des Opfers wird wis-
sentlich in Kauf genommen. 
[Beispiel: Ein neunjähriger Teilnehmer wird von einem 13-jährigen Teilnehmer stän-
dig umarmt, obwohl er immer wieder äußert, dass er dies nicht will. Der 13-jährige 
Teilnehmer nutzt jedoch jede Möglichkeit aus, um dies zu tun.]

Was ist sexualisierte 
Gewalt?
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Häufi gkeit sexuellen Missbrauchs zwischen 

Hell- und Dunkelfeld: Die Polizeiliche Kriminal-

statistik (PKS) verzeichnet für das Jahr 2022 in 

Deutschland 15.520 durch die Polizei ausermit-

telte Fälle des sexuellen Kindesmissbrauchs 

(§§ 176 -176e StGB). Diese beziehen sich zu etwa 

74 % auf betroff ene Mädchen und zu 26 % auf be-

troff ene Jungen. Hinzu kommen 1.583 Fälle von 

sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen und 

Jugendlichen sowie ca. 48.400 Fälle sogenannter 

Kinder- und Jugendpornografi e.

Bei diesen Zahlen handelt es sich um das soge-

nannte polizeiliche Hellfeld. Das Dunkelfeld, 

die Zahl der nicht polizeilich bekannten Fälle, ist 

weitaus größer. Dunkelfeldforschungen aus den 

vergangenen Jahren haben ergeben, dass etwa 

jede*r siebte bis achte Erwachsene in Deutsch-

land sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend 

erlitten hat.

Wer sind die Täter*innen? Häufi g handelt es 

sich um Männer und männliche Jugendliche, 

es gibt aber auch weibliche Täterinnen (Frauen 

und weiblichen Jugendlichen wird die Tat selten 

zugetraut). Das Täterprofi l ist nicht einheitlich 

und Täter*innen stammen aus allen sozialen 

Schichten.

Betroff ene: Mädchen machen etwa zwei Drittel 

der Opfer aus, Jungen ein Drittel (die Dunkelziff er 

bei Jungen ist vermutlich höher, da sie häufi g 

länger schweigen).

Unter Anwendung von Täter*innenstrategien und der Ausnutzung des Machtgefälles 
in Kombination mit psychischer, körperlicher Gewalt handelt es sich um sexualisier-
te Gewalt. Die Taten sind geplant und kommen mehrfach vor. 
[Beispiel: Wenn eine Jugendleiterin zwei Teilnehmende zwingt, sich gegenseitig zu 
küssen, wenn keine andere Person in der Nähe ist, dann ist dies sexualisierte Gewalt.]

Täter*innen planen ihre Tat und suchen gezielt Jugendverbände aus, da sie dort 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben. Sie verfolgen dabei verschiedene Stra-
tegien und nutzen ihre jeweilige Position diesbezüglich aus. Zunächst versuchen sie 
Vertrauen zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen, die emotional bedürftig sind. 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder, die Vernachlässigung erfahren, 
sind besonders gefährdet. 

Die Täter*innen versuchen Betroff ene mit Hilfe verschiedener Mittel für sich zu ge-
winnen, so wird z.B. der Grooming-Prozess, der als Vorbereitungsprozess verstan-
den werden kann, als Strategie eingesetzt. Wie gestaltet sich der Grooming-Prozess? 
Durch kleine Grenzverletzungen wird getestet, wie weit der*die Täter*in bei einem 
potenziellen Opfer gehen kann. Durch dieses Ausloten wird auch getestet, in wie weit 
das Umfeld auf die Grenzverletzungen und Manipulation reagiert. Es gibt verschiede-
ne Formen der Manipulation. So wird zum Beispiel nach Außen beklagt, wie distanz-
los und anhänglich ein Opfer sei; es wird getestet, ob die Sonderbehandlungen des 
Opfers durch andere wahrgenommen werden, oder es wird versucht, die Übergriff e zu 
verharmlosen und falsche Normen zu vermitteln und so zu einer Desensibilisierung 
beigetragen. Im digitalen Raum wird Cybergrooming immer häufi ger.

Täter*innen nutzen Sonderbehandlungen, mögliche Geschenke oder Versprechun-
gen, um den Kontakt zu Betroff enen zu festigen. Dadurch, dass sie die Opfer zur Ge-
heimhaltung drängen, wird die betroff ene Person isoliert, da auch ihre Beziehung zu 
anderen geschwächt wird. Die betroff ene Person fühlt sich mitschuldig, da Täter*in-
nen um Erlaubnis fragen und somit die Verantwortung versuchen abzugeben. Durch 
die Steigerung der Übergriff e und die gleichzeitige Belohnung, werden Betroff ene 
zunehmend verwirrt. Wichtig ist an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass 
der*die Täter*in immer Schuld am Übergriff  hat und betroff ene Personen niemals 
verantwortlich sind!

Ambivalenz des Opfers: Das Leiden der Betroff enen hat weitreichende Folgen für 
diese. Betroff ene empfi nden Scham, Selbstekel sowie große Schuldgefühle und ha-
ben Angst vor der Wiederholung der Übergriff e und der Enthüllung. Gleichzeitig hat 
die betroff ene Person sehr widersprüchliche Gefühle und will sich beispielsweise 
wehren, aber bekommt besondere Zuwendung durch den*die Täter*in. Es entstehen 
darüber hinaus Gefühle der Wertlosigkeit, Zerrissenheit und Wut. Durch die enorme 
Anspannung und die Schutzreaktion des Körpers können Betroff ene an Gedächtnis-
lücken leiden. Hinzu können eine erhöhte Gereiztheit, Konzentrationsschwierig-
keiten, Selbstverletzungen sowie Selbstmordgedanken kommen. Betroff ene haben 
Angst oder Panik vor zu viel körperlicher Nähe, ziehen sich emotional zurück und 
isolieren sich zunehmend selbst. 
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Im Schnitt vertrauen sich Oper bis zu sieben Perso-

nen an, bis sie Hilfe bekommen.

Sexualisierte Peergewalt

Übergriffi  ge und betroff ene Kinder

Wie kann ich als ehrenamtlich tätige Person in einem Jugendverband sexuali-
sierte Gewalt an Teilnehmenden erkennen? Es gibt verschiedene altersabhängige 
Verhaltensauff älligkeiten, Aussagen oder Symptome, die auf Übergriff e an Betrof-
fenen hinweisen können, jedoch sind diese oftmals nicht eindeutig. Einnässen, Ess-
störungen, große Wut, auff älliges sexualisiertes Verhalten, Vernachlässigung des 
Aussehens, Rückzug, Selbstverletzungen, plötzliche Sprachstörungen, unerklärliche 
Bauchschmerzen oder Schlafstörungen können Anzeichen sein – müssen aber nicht! 
Wichtig ist, dass man sich an einen Grundsatz hält, wenn sich betroff ene Kinder und 
Jugendliche öff nen: glauben – schützen – trösten.

Was ist Peer-to-Peer-Gewalt?
In Jugendverbänden treff en Jugendliche in Gruppenstunden, Freizeiten oder ande-
ren Angeboten aufeinander. Auch zwischen diesen Teilnehmenden kann es aufgrund 
verschiedener Faktoren (z.B. Machtgefälle, Entwicklungsstand etc.) zu Übergriff en 
und sexualisierter Gewalt kommen – beabsichtigt oder versehentlich. Die Abgren-
zung zwischen Tester*innen und Täter*innen ist nicht leicht, es gibt aber mögliche 
Anhaltspunkte für eine Unterscheidung. Tester*innen nehmen Signale wahr und 
reagieren auf diese, hören auf, wenn sie einen Fehler gemacht haben, fragen nach 
und entschuldigen sich gegebenenfalls. Täter*innen hingegen ignorieren Signale, 
zeigen keine Einsicht, manipulieren ihr Gegenüber und geben anderen die Schuld für 
ihr Verhalten.

Wird ein übergriffi  ges Verhalten sichtbar, gilt es Interventionsmöglichkeiten zu 
nutzen: betroff ene Jugendliche müssen umgehend geschützt werden und ihnen wird 
mit Trost und Mitgefühl zu Seite gestanden. Das Fehlverhalten übergriffi  ger Jugend-
licher muss direkt gestoppt und angesprochen werden, da ihr Verhalten nicht tole-
riert werden kann und sie lernen müssen, die Grenzen und Rechte anderer zu achten. 
Darüber hinaus sollte das Geschehene mit den Jugendlichen, den Mitarbeitenden 
und der Einrichtung besprochen werden. Hier muss ähnlich den Regeln des Interven-
tionsplans besonnen gehandelt und interveniert werden.

Bei sexuellen Übergriff en unter Kindern sprechen wir nicht von Täter*innen und 
Opfern, sondern von übergriffi  gen und betroff enen Kindern. Diese Übergriff e sind 
durch Unfreiwilligkeit und Machtgefälle gekennzeichnet. Betroff ene Kinder stellen 
oft erst im Nachhinein fest, dass eine Situation unfreiwillig gewesen ist, auch wenn 
sie zunächst den Anschein gemacht haben, freiwillig mitgemacht zu haben. Auch 
selbstbewussten Kindern fällt es in einer solchen Situation schwer sich zu wehren.

Für die Jugendverbandsarbeit ist es deshalb von großer Bedeutung, dass der Aspekt 
der sexualisierten Peergewalt auch in Präventionsmaßnahmen, der Ausbildung zu 
Jugendleiter*innen und Schutzkonzepten für alle Beteiligten einbezogen wird.
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Prävention im 
Jugendverband
Prävention (= zuvorkommen, verhüten) bedeutet den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexualisierter Gewalt: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf 
unversehrtes Aufwachsen frei von (sexualisierter) Gewalt. Für diesen Schutz sind 
nicht die Kinder und Jugendlichen selbst verantwortlich, sondern hauptamtliche 
und ehrenamtliche Mitarbeitende im Jugendverband.

Die Prävention sexualisierter Gewalt muss in den Strukturen des Jugendverbands 
verankert sein und in der Praxis gelebt werden: Prävention kann nur erfolgreich sein, 
wenn sie in den eigenen Strukturen verankert ist und Verantwortung für das Wohl jun-
ger Menschen als Verbandskultur off en gelebt wird. Ein wichtiger Schritt zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt ist, dass wir den Gedanken zulassen, dass auch in unserem 
Umfeld Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroff en sein können.
Um aufmerksam zu sein und Verdachtsmomente zu erkennen, müssen ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeitende geschult sein, Ansprechpersonen und Beratungs-
stellen kennen und auf der strukturellen Ebene präventive Voraussetzungen geschaf-
fen werden.

Strukturelle Prävention (auf der Ebene der Organisation des Jugendverbands): 
Strukturelle Prävention beinhaltet, sich mit möglichen Gefährdungssituationen aus-
einanderzusetzen und diesen entgegenzuwirken. Das geschieht zum Beispiel durch 
ein Schutzkonzept, die Positionierung gegen sexualisierte Gewalt in einem Leitbild, 
eine Selbstverpfl ichtung, die alle Mitarbeitenden unterschreiben, Schutzvereinba-
rungen für Situationen, die potenzielle Täter*innen nutzen könnten, die Einrichtung 
eines Beschwerdeverfahrens und von Vertrauenspersonen, einen Handlungsplan für 
Verdachtsfälle (Interventionsplan), die Qualifi zierung der Mitarbeitenden und Ab-
frage erweiterter Führungszeugnisse.

Prävention in der Praxis bedeutet zum einen die Bekanntmachung, Umsetzung und 
das Leben des Schutzkonzepts und der Schutzvereinbarungen. Zum anderen eine 
präventive Grundhaltung und die Stärkung von Kindern und Jugendlichen sowie 
themenbezogene Angebote (wie zum Beispiel Kinderrechte, Präventionsbotschaf-
ten, sexuelle Bildung und medienpädagogische Ansätze).
Kinder und Jugendliche gezielt zu bestärken, unterstützt eine verantwortungsvolle 
Präventionsarbeit. Kinder und Jugendliche können sich jedoch nicht allein schüt-
zen, daher muss dies immer durch strukturelle Prävention ergänzt werden.

Die nächsten Seiten beschäftigen sich damit, wie die Prävention sexualisierter Ge-
walt dauerhaft im Jugendverband verankert werden kann. Mit Praxisbeispielen aus 
Hamburger Jugendverbänden, die maßgeschneidert für ihre Strukturen bereits Prä-
ventionsmaßnahmen erstellt haben. Diese Beispiele können anregend und hilfreich 
sein, wenn es um die Verankerung im eigenen Jugendverband geht.

Prävention – Intervention – Aufarbeitung

Prävention umfasst alle Maßnahmen, die dazu 

beitragen, dass sexualisierte Gewalt im Vor-

hinein verhindert wird.

Intervention umfasst alle Maßnahmen, die 

geeignet sind, sexualisierte Gewalt frühzeitig zu 

erkennen und zu beenden.

Aufarbeitung bedeutet nach einem Vorfall 

Schutzkonzepte und Strukturen zu überprüfen 

und gegebenenfalls anzupassen sowie die Ver-

arbeitung des Geschehens und Maßnahmen der 

Rehabilitation bei falschem Verdacht.

Bausteine der Prävention
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Selbstverpfl ichtung
Die Selbstverpfl ichtung (oder auch Ehrenkodex / Verhaltenskodex) ist eine klare Po-
sitionierung zum Schutz und für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Sie bein-
haltet Verhaltensgrundsätze zum respektvollen und Grenzen achtenden Umgang in 
der Jugendverbandsarbeit.

Sie richtet sich an alle, die im Jugendverband tätig sind – unabhängig davon, ob sie 
hauptamtlich oder ehrenamtlich arbeiten. Jede Person in der Jugendverbandsarbeit 
soll die Selbstverpfl ichtung unterschrieben haben, ihre Bedeutung kennen und im 
Alltag umsetzen. Für neue Jugendleiter*innen kann diese zum Beispiel im Rahmen 
der Ausbildungsseminare erläutert werden.

Die Selbstverpfl ichtung wird gemeinsam im Verband erarbeitet. Grundfragen für 
die Erstellung einer Selbstverpfl ichtung sind:
•  Welches Verhalten und welche Werte möchten wir im Verband leben und erwarten 

wir von unseren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden? 
•  Durch welche Verhaltensgrundsätze können wir Kinder und Jugendliche bei uns 

vor (sexualisierter) Gewalt schützen und die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen stärken?



99

… und in der Praxis
Beispiel einer Selbstverpfl ichtungserklärung eines Hamburger Jugendverbandes:

Ehrenerklärung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 
Naturschutzjugend Hamburg
Bei den Veranstaltungen der NAJU übernehme ich als Mitarbeiter*in Verantwortung 
für die mir anvertrauten Kinder. Diese nehme ich an und werde mich entsprechend 
verhalten, um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, auch in Bezug auf sexuel-
le Gewalt, zu gewährleisten.
Deshalb versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit 
sexuellem Missbrauch rechtskräftig verurteilt bin und dass derzeit weder ein gericht-
liches noch ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen mich wegen einer 
solchen Straftat läuft bzw. anhängig ist.
Des Weiteren werde ich mich an den im Folgenden beschriebenen Verhaltenskodex 
halten.
1.   Ich verpfl ichte mich, alles zu tun, damit bei den Veranstaltungen der NAJU kei-

ne Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt 
möglich werden.

2.   Ich werde nicht wegschauen, sondern die mir anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen vor körperlichem und seelischem Schaden, sowie vor Missbrauch und Gewalt 
schützen.

3.   Ich beziehe aktiv Stellung gegen rassistisches, sexistisches, diskriminierendes, 
abwertendes und gewalttätiges Verhalten, sowohl verbaler als auch nonverbaler 
Art. Ich werde mich selbst nicht dementsprechend verhalten.

4.   Ich nehme die individuellen Grenzempfi ndungen der Kinder und Jugendlichen 
wahr und respektiere sie. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und 
persönlichen Grenzen der Scham von Kindern und Jugendlichen.

5.   Ich bin mir bewusst, dass in Beziehungen Nähe im richtigen Maß wichtig ist und 
beachte einen verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz. Sexualität 
kann Gesprächsthema sein.

6.   Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen bewusst. Mein Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. 
Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.

7.   Ich schreite bei Grenzübertritten jeder Art durch andere Mitarbeiter*innen und 
Teilnehmer*innen angemessen ein. Im Konfl iktfall ziehe ich fachliche Hilfe und 
Unterstützung hinzu und informiere die Geschäftsstelle.

8.   Ich achte darauf, dass sich andere in Bezug auf die genannten Punkte ebenso 
verhalten.

__________________ _____________________ ______________________ 
Ort und Datum                  Name                                           Unterschrift     

Auf der Homepage des Landesjugendrings fi ndet 

ihr weitere Selbstverpfl ichtungserklärungen aus 

Hamburger Jugendverbänden: www.ljr-hh.de/

praevention-und-empowerment/materialien-

schutzkonzepte-hamburger-jugendverbaende

Bausteine der Prävention



punktum-SONDERHEFT : Prävention und Empowerment im Jugendverbandpunktum-SONDERHEFT : Prävention und Empowerment im Jugendverband

Schutzkonzepte
Schutzkonzepte umfassen alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen in der Jugendverbandsarbeit vor (sexualisierter) Gewalt und zur Stärkung ihrer 
Rechte auf Beteiligung und Beschwerde.

Das Ziel von Schutzkonzepten ist:
•  Verhinderung von Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt durch Täter*innen, 

die Verantwortung für Kinder und Jugendliche haben,
•  Verhinderung von sexualisierter Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen 

(Peer-Gewalt),
•  Hilfe für Kinder und Jugendliche, die außerhalb der Jugendverbandsarbeit sexua-

lisierter Gewalt ausgesetzt sind.

Für die Entwicklung von Schutzkonzepten wird sich zum einen damit auseinander-
gesetzt, welche Risikofaktoren und -situationen vorhanden sind, die Täter*innen 
nutzen könnten, um sexualisierte Gewalt vorzubereiten und zu verüben. Zum ande-
ren wird analysiert, welche präventiven Bedingungen und Schutzfaktoren bereits im 
Jugendverband vorhanden sind. Aufbauend auf dieser Risiko- und Potenzialanaly-
se wird erarbeitet, welche Verbesserungen für den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen notwendig sind und wie diese umgesetzt werden können.

Bausteine von Schutzkonzepten sind:
• die Positionierung gegen sexualisierte Gewalt,
• klare Regeln und Schutzvereinbarungen,
• Notfallplan,
• Beschwerdemöglichkeiten,
• Qualifi zierung von ehrenamtlichen und hautamtlichen Mitarbeitenden.

Die Entwicklung eines Schutzkonzepts ist ein partizipativer Prozess, an dem mög-
lichst sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeitende sowie Kinder und Ju-
gendliche beteiligt sind. Denn: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen gelingt am 
besten, wenn sie mitbestimmen und mitgestalten können.
Das Entscheidende ist, sich auf den Weg zu machen und den Prozess zu beginnen. 
Denn Schutz entfaltet sich schon dadurch, dass das Thema sexualisierte Gewalt be-
handelt und nicht tabuisiert wird.

Es gibt nicht das Schutzkonzept, das für alle Organisationen passt, denn jeder Ju-
gendverband funktioniert anders und benötigt daher ein eigenes passgenaues 
Schutzkonzept. Dennoch kann es hilfreich sein, einen Blick in die Schutzkonzepte 
anderer Jugendverbände zu werfen, um Ansatzpunkte für ein eigenes Schutzkonzept 
zu erhalten.

Und (fast) das Wichtigste: Damit ein Schutzkonzept in der Praxis Wirkung entfalten 
kann, muss es im Alltag gelebt werden. Das beste Schutzkonzepte ist nutzlos, wenn 
es nicht in der Praxis umgesetzt wird.

Was ist ein Schutzkonzept?

Schutzkonzepte von Hamburger Jugendverbän-

den fi ndest du auf der Website des Landes-

jugendrings: www.ljr-hh.de/praevention-und-

empowerment/materialien-schutzkonzepte

-hamburger-jugendverbaende

Gelebte Beteiligung

Schutzkonzepte müssen passgenau sein.

Schutzkonzepte müssen in der Praxis gelebt 

werden.
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(angelehnt an den Schutzkonzeptbaum der 

Fachberatung Prätect des Bayerischen Jugendrings)

Bausteine der Prävention

Beschwerde-
möglichkeiten

Notfallplan
Evaluation

Kummerkasten

Meldekette
Krisenteam

Dokumentation

Kooperation mit 
Fachstelle

Partizipationsangebote

Vertrauensperson

Grenzen achtende 
Organisationskultur Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen

Off ene Kommunikations-
und Fehlerkultur

Risiko- und 
Potenzialanalyse

Positionierung

Bekanntmachung

Satzung

Ehrenkodex
Leitbild

Regeln
Verhaltens-

ampel
Social-

Media-Guide

Hausordnung

Schutzvereinbarung
Qualifi zierung

Schulung
Fortbildung

Personalauswahl

Erweitertes 
Führungszeugnis

Einarbeitung

Schutzkonzept
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Leitfragen für die 
Entwicklung von 
Schutzkonzepten

Anhand von Leitfragen könnt ihr in eurem Jugendverband in die Entwicklung eines 
Schutzkonzeptes einsteigen. Aus den Antworten ergeben sich elementare Punkte, 
die im späteren Schutzkonzept zu berücksichtigen sind. 

•  Wie positioniert ihr euch gegen sexualisierte Gewalt? Wie bekommen Kinder, Ju-
gendliche, Eltern, ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende das mit?

•  Welche Situationen im Rahmen eurer Angebote fallen euch ein, die ein besonderes 
Risiko für Übergriff e beinhalten könnten? In welchen Situationen fühlt ihr euch 
unsicher?

•  Gibt es bei euch Grundsätze oder Regeln, wie mit solchen Situationen umgegan-
gen werden soll (z.B. Übernachtungen, Situationen mit besonderer Nähe)? Für 
welche Situationen würdet ihr gerne noch Regelungen fi nden?

•  Gibt es einen Plan mit Handlungsempfehlungen zum Vorgehen bei einem Ver-
dachtsfall?

• Gibt es bei euch feste Ansprechpersonen für den Umgang mit Verdachtsfällen?

• Kennt ihr externe Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt?

• Was tut ihr, um es Kindern und Jugendlichen zu erleichtern, sich bei Grenzüber-
schreitungen anzuvertrauen?

•  Wo und in welcher Form können Beschwerden geäußert werden? Wie wird mit Be-
schwerden umgegangen?

•  Werden alle Mitarbeitende bei euch zu dem Thema geschult?

•  Macht ihr Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche?

•  Wie wird Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt bei euch im Alltag 
gelebt und umgesetzt?

Grundbedingungen für gelingende Prävention 

sind eine Grenzen achtende Organisationskultur, 

eine off ene Kommunikations- und Fehlerkultur 

und die Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen.
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Vertrauenspersonen

Es ist nicht die Aufgabe von Vertrauenspersonen 

Betroff ene auf Dauer zu betreuen.

Einrichtung von Vertrauenspersonen und 

Anforderungen an die Vertrauensperson:

Volljährigkeit, Vorlage eines erweiterten Füh-

rungszeugnisses, Unterschrift, Selbstverpfl ich-

tung, Kenntnis der Abläufe und Strukturen im 

Verband, Belastbarkeit und Interesse am Thema, 

Bereitschaft die Aufgabe für mindstens zwei Jahre 

zu übernehmen.

Strukturelle Anforderungen:

Erstellung eines Schutzkonzepts mit Notfallplan, 

die interne Bekanntmachung der Vertrauens-

personen und ihrer Funktion, Vereinbarung zur 

Tätigkeit der Vertrauensperson.

Vertrauenspersonen sind innerverbandliche Ansprechpersonen, die bei Fragen und 
Problemen zum Thema sexualisierter Gewalt für Kinder und Jugendliche, deren El-
tern sowie ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende ansprechbar sind.

Vertrauenspersonen sind zuständig für:
•  Mitglieder, Mitarbeitende, Jugendleiter*innen, Verantwortliche in Jugendverbän-

den, die Fragen zum Thema, eine Vermutung oder einen konkreten Verdacht haben,
•  Kinder und Jugendliche, die Fragen haben oder selbst Opfer, Mitwisser oder Zeuge 

von Übergriff en wurden sowie deren Eltern,
•  Mitarbeitende von Fachberatungsstellen als Ansprechstelle im Verband.

Wird ein Fall sexualisierter Gewalt vermutet, unterstützen sie die …
• erste Einschätzung der Situation und des weiteren Vorgehens,
• Informationsweitergabe je nach Handlungsplan,
• Einbeziehung einer Fachberatungsstelle zur Besprechung des weiteren Vorgehens 
und der Verdachtsabklärung und bei Bedarf die Vermittlung von professioneller Hilfe 
für Betroff ene,
• Dokumentation der Anfrage und des Vorgehens.

Je nach den Gegebenheiten des Jugendverbands gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten, wie Vertrauenspersonen eingerichtet werden. Es kann regionale oder über-
regionale Vertrauenspersonen geben, die ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten. 
Vertrauenspersonen sind Teil des Jugendverbands und haben ein themenspezifi -
sches Fachwissen oder sind bereit sich dieses anzueignen. Idealerweise gibt es zwei 
Vertrauenspersonen unterschiedlichen Geschlechts, so dass Hilfesuchende eine 
Wahl haben, an wen sie sich wenden.
Wichtige Erfolgsfaktoren sind die Qualifi zierung von Vertrauenspersonen, eine gute 
Vernetzung mit weiteren Vertrauenspersonen und Fachberatungsstellen sowie die 
strukturelle Verankerung im Jugendverband. 

Die Einrichtung von Vertrauenspersonen ist ein klares Signal gegen sexualisierte 
Gewalt nach innen und außen und unterstützt so zum einen die Abschreckung von 
Täter*innen und zum anderen eine schnellere und verlässlichere Aufdeckung und 
Aufarbeitung von Verdachtsfällen. 

Bausteine der Prävention
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Was ist ein Interventionsplan?

Direkt oder indirekt betroff ene 

Personengruppen:

•  betroff ene Kinder/Jugendliche

•  Eltern von Betroff enen

•  beschuldigte Person

•  Zeug*innen

•  Kolleg*innen/Team

•  andere Kinder/Jugendliche, Teilnehmende (und 

deren Eltern)

•  Jugendverband und Dachverband

•  Öff entlichkeit

Kriseninterventionsteam

Aufarbeitung

Ein Interventionsplan, der oft auch als Notfallplan oder Handlungsleitlinien bezeich-
net wird, gehört zu einem vollständigen Schutzkonzept dazu und unterstützt als Ori-
entierungshilfe Jugendleiter*innen, Aktive und Mitarbeitende bei einem Verdacht 
oder im konkreten Fall sexualisierter Gewalt die richtigen Schritte zu gehen. Inter-
ventionspläne orientieren sich an den Strukturen vor Ort sowie des jeweiligen Ju-
gendverbandes, weshalb sie nicht allgemeingültig formuliert werden können und die 
Handlungsleitlinien vom Verband selbst ausgearbeitet werden müssen. Darüber hinaus 
enthalten sie eine Meldekette und klare Bestimmungen für den Fall eines Rehabilita-
tionsverfahrens. 

Zunächst gilt es im Falle einer Intervention Ruhe zu bewahren, grenzverletzendes Han-
deln zu unterbinden und die Sicherheit der Betroff enen zu gewährleisten. Die Beobach-
tung oder der Fall wird schriftlich in Form von Beobachtungs- und Gesprächsprotokol-
len dokumentiert, was fortlaufend erfolgt. Handelt es sich um einen vagen Verdacht, 
sprechen die Jugendleiter*innen im Sinne einer pädagogischen Prävention in einem 
jeweils geschützten Rahmen mit den Betroff enen und der verdächtigten Person. Ist 
dieser unbegründet, müssen Gerüchte umgehend ausgeräumt und die beschuldigte 
Person rehabilitiert werden. Handelt es sich um einen begründeten Verdacht oder ei-
nen konkreten Fall sexualisierter Gewalt muss die Leitungsebene des Verbandes infor-
miert und ein Kriseninterventionsteam eingerichtet werden, welches zunächst für 
das weitere Verfahren verantwortlich ist. Es prüft, ob sich der Verdacht erhärtet und 
berät die Betroff enen. Ein Krisenteam kann aus der Leitung, Vertrauenspersonen, ei-
ner externen Fachberatung und gegebenenfalls weiteren Verantwortlichen bestehen. 
Erhärtet sich der Verdacht, ist die Leitung für die weiteren Schritte verantwortlich.

Für die Intervention, mögliche Rehabilitationsverfahren und die anschließende Auf-
arbeitung eines Falles ist es unerlässlich sich Hilfe durch eine Fachberatungsstelle zu 
holen. Die Ansprechpersonen in den Fachberatungsstellen sind Profi s, haben ausrei-
chend Erfahrungen gesammelt und können in dieser Situation am besten unterstützen.  

Interventionen können nur gelingen, wenn alle Ehrenamtlichen, Multiplikator*innen 
und Hauptamtlichen eines Verbandes hinsichtlich Prävention sexualisierter Gewalt 
geschult und über den Interventionsplan aufgeklärt sind. Die Leitlinien des Interven-
tionsplans werden regelmäßig refl ektiert und im Rahmen des gesamten Präventions-
konzeptes eines Jugendverbandes weiterentwickelt. 

Interventionsplan
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Fallbeurteilung

Verdacht auf
Grenzverletzung

Verdacht auf
sexualisierte Gewalt

Bundesführung informieren Schulung zur 
weiteren

Beobachtung

Ansprache der grenzver-
letzenen Person durch 
Gruppenleitung, Stam-

mesführung oder 
Präventionsbeauftragte

Verdacht prüfen

Kriseninterventionsteam 
gründen

Abschließende 
Dokumentation

Aufl ösung des 
Kriseninterventionsteams

Vereinsinterne
Konsequenzen:
• Abschluss
• Suspendierung
• Entzug der Juleica
•  Enthebung von 

Ämtern

Strafanzeige 
erstatten und 

begleiten

Eventuelle Konsequen-
zen wegen falscher 

Beschuldigung

Aufarbeitung und 
Rehabilitation

Strafrechtliche 
Relevanz 

vorhanden

Keine strafrechtliche 
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Pädagogische Inter-
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Betroff ener und grenz-
verletzender Person)
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Interventionsplan des Bundes Christlicher Gemeinde-Pfadfi nder*innen

über Gruppenleitung 
oder Stammesführung 
oder Vertrauensperson

Weiterleitung
zum Präventionsteam

Verdacht 
erhärtet

sich nicht

Externe 
Beratungsstelle 

konsultieren
Verdacht

erhärtet sich

Betroff ene*r öff net sich Jemand macht eine Beobachtung
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Beschwerde-
management

Wie kann es gelingen?

•  niedrigschwellig

•  verbindlich

•  barrierefrei

•  transparent

•  partizipativ

Kummer- oder Motzkasten

Evaluation nicht vergessen!

Beispiele:

•  Jährlicher Bericht

•  Schriftliche Befragungen

Die Ergebnisse lassen sich beispielsweise direkt 

in der Planung der nächsten Freizeit anwenden. 

So werden für Teilnehmende, Eltern und Aktive 

sichtbar, dass ihre Beschwerden und Wünsche 

ernstgenommen werden.

Das Beschwerdemanagement dient dazu, dass sich Mitarbeitende, Ehrenamtliche, 
Teilnehmende und Jugendleiter*innen an eine unabhängige Stelle im Verband mit 
ihren Anliegen und Beschwerden hinsichtlich sexualisierter Gewalt und Diskriminie-
rung wenden können. 
Wie kann ein Beschwerdemanagement aussehen und wie die Implementierung im Ju-
gendverband gelingen? Das Angebot sollte allen bekannt sein und den Aktiven im 
Verband immer wieder vorgestellt werden, damit diese die Beschwerdemöglichkei-
ten nutzen und auch Neulinge von dem Angebot erfahren. Das Beschwerdeverfahren 
ist generell gemeinsam und partizipativ mit allen im Verband aktiven und tätigen 
Menschen zu erarbeiten. Die Beschwerdemanagementbeauftragten, die weder dem 
Vorstand angehören noch als Vertrauenspersonen fungieren sollten, müssen gut er-
reichbar sein und in Kontakt zu Fachberatungsstellen stehen, um in Falle einer Ver-
mutung der sexualisierten Gewalt direkte Ansprechpersonen nennen zu können. Die 
Beauftragten werden den Aktiven und auch den Eltern teilnehmender Kinder und Ju-
gendlicher vorgestellt (z.B. vor einer Freizeit mit dem Infobrief) und die Information 
zur Kontaktaufnahme auf der Homepage veröff entlicht. Alle Beteiligten sind sich da-
rüber im Klaren, was mit Ihren Vorschlägen, Beschwerden oder Wünschen geschieht.

Ein einfaches Beispiel für ein niedrigschwelliges Angebot stellt der Kummerkasten
dar. Dieser kann für alle gut sichtbar und leicht zugänglich im jeweiligen Verband 
angebracht werden.
Die Beschwerdemanagementbeauftragten kümmern sich um den Kummerkasten und 
die Bearbeitung der Beschwerden. Die jeweilige Vorgehensweise muss vertrauens-
würdig sein und allen im Verband bekannt sein. Ein Kummerkasten oder eine Motz-
Box kann beispielsweise auch auf Freizeiten genutzt werden und von einer Person 
oder zwei Personen aus dem Leitungsteam bearbeitet werden.

Nicht zu vernachlässigen ist die Evaluation des Beschwerdemanagements. Diese 
sollte ebenfalls durch die Beschwerdemanagementbeauftragten im Verband erfol-
gen. Diese können einen jährlichen Bericht verfassen, der beispielsweise auf der 
Homepage oder in Publikationen veröff entlicht wird. Eine schriftliche Befragung 
der Teilnehmenden zum Abschluss von Angeboten, Seminaren und Freizeiten gehört 
ebenfalls zur Evaluation. Aspekte, die diesbezüglich abgefragt werden können, sind 
folgende:
•  die gesamte Veranstaltung,
•  einzelne Aktionen / Ausfl üge / Workshops / Bunter Abend etc. (genau beschrei-

ben, damit sich die Teilnehmenden besser an die jeweiligen Situationen erinnern 
können),

•  Räumlichkeiten und Anreise,
•  Verpfl egung,
•  Verhalten der Teamenden / Leiter*innen gegenüber den Teilnehmenden,
•  Verhalten der Teilnehmenden untereinander.
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Rechtliches und 
Führungszeugnisse

Bundeskinderschutzgesetz: Gesetz zur Stärkung 

eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendli-

chen (in Kraft getreten am 1. Januar 2012)

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 

Personen (gemäß § 72a SGB VIII): Personen, die 

nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 

und 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 

sind (d.h. einen entsprechenden Eintrag im 

Führungszeugnis haben), dürfen in der Jugend-

arbeit nicht ehren-, neben- oder hauptamtlich 

beschäftigt werden.

Antrag auf Ausstellung eines erweiter-

ten Führungszeugnisses gem. § 30a Bundes-

zentralregistergesetz

Online: www.fuehrungszeugnis.bund.de

Vor Ort: Kundenzentren in den Hamburger 

Stadtteilen

Im revidierten Bundeskinderschutzgesetz sind die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen beschrieben, um das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Ju-
gendarbeit zu schützen. Ein zentrales Element ist darin der »Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen« (gemäß § 72a SGB VIII). Um diesen Ausschluss 
sicher zu stellen, sind alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der öff entlichen und 
freien Jugendhilfe (also auch im Jugendverband) zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses verpfl ichtet. Für Ehrenamtliche in den Jugendverbänden gilt: 
Der öff entliche (Landesjugendamt) und der freie Träger (Jugendverband) vereinba-
ren, bei welchen Tätigkeiten des Ehrenamtlichen erweiterte Führungszeugnisse nö-
tig sind. Dies wird jeweils nach der Art der Tätigkeit oder der Intensität und Dauer des 
Kontakts zu Kindern und Jugendlichen beurteilt. Die Vereinbarung zwischen dem 
Landesjugendamt in Hamburg und einem Jugendverband wird gemeinsam erarbeitet 
und basiert auf einer Mustervereinbarung (Beschluss des Landesjugendhilfeaus-
schusses vom 13. Januar 2014). Diese Mustervereinbarung gibt es in zwei Versionen: 
eine ist speziell auf die Pfadfi nderverbände ausgerichtet, die andere gilt für alle an-
deren Verbände. 
Auf der LJR-Website sind die Mustervereinbarungen sowie Merkblätter, eine Antrags-
vorlage und weitere Dokumente aufrufbar; der in der Spalte abgedruckte QR-Code 
führt direkt auf die Download-Seite. 

Für die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses stellt der Jugendver-
band seinen Haupt- oder Ehrenamtlichen ein Antragsschreiben aus (Download via 
QR-Code), das nach dem Ausfüllen für die online-Beantragung als PDF abzuspeichern 
ist. 
Sofern die beantragende Person die Online-Funktion seines Personalausweises frei-
geschaltet hat und die AusweisApp2 auf sein Smartphone geladen hat, kann die Be-
antragung des erweiterten Führungszeugnisses online gestellt werden unter: www.
fuehrungszeugnis.bund.de
Ansonsten steht der Gang in ein Kundenzentrum der Stadt Hamburg an. Ort und 
Termin können online gebucht werden unter: www.hamburg.de/behoerdenfi nder/
info/11283979/n0/

Einsichtnahme: Das Führungszeugnis wird dem eigenen Jugendverband nur vorge-
legt. Es verbleibt immer bei dem*der Jugendleiter*in. Der Jugendverband protokol-
liert diese Einsichtnahme (s. Merkblatt zur Dokumentation erweiterter Führungs-
zeugnisse via QR-Code). Der Verband darf die Führungszeugnisse nicht kopieren oder 
gar das Original behalten. 
Jeder Jugendverband hat eine verantwortliche Person zu benennen, welche die 
Auff orderung zur Einreichung, zur Kontrolle und Protokollierung der Führungszeug-
nisse übernimmt.

Bausteine der Prävention

Alle Gesetze, Vorlagen und Merkblätter online:
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Ferienfreizeit
Ferienfreizeiten und Zeltlager sind als Kernangebot nicht aus dem Alltag der Ju-
gendverbandsarbeit wegzudenken. Sie stellen aufgrund ihrer Atmosphäre einen 
besonderen Mikrokosmos dar und es entstehen Gefühle der Nähe und Vertrautheit 
zwischen Teilnehmenden und Jugendleiter*innen, möglicherweise Liebesbeziehun-
gen unter Teilnehmenden, aber auch verschiedene Machtgefälle. Das Team muss sich 
über die besondere Situation auf Ferienfreizeiten und Zeltlagern im Klaren sein, 
denn auch in diesem Kontext von Peer-to-Peer-Situationen kann es zu sexualisierter 
Gewalt kommen. 

Bei der Planung einer Ferienfreizeit sollte mit den Jugendleiter*innen über mögli-
che Rechte, Pfl ichten und Prävention sexualisierter Gewalt gesprochen werden und 
für die Freizeit ein Reader mit Schutzkonzept, Interventionsplan und Dokumentati-
onsformularen zur Verfügung gestellt werden. Dieser ist für alle Teamende zugäng-
lich und enthält mögliche Ansprechpersonen. Die Teamenden wissen, dass sie von 
Vertrauenspersonen, dem Vorstand, der Geschäftsstelle des Verbandes oder durch 
ein Krisenteam unterstützt werden. Darüber hinaus hat jede teamende Person vor 
der Ferienfreizeit ein Seminar zu Prävention sexualisierter Gewalt absolviert, weiß 
wie sie sich im Verdachtsfall zu verhalten hat und hat eine Selbstverpfl ichtung unter-
zeichnet. Teamende, die auf der Freizeit als Vertrauenspersonen für Teilnehmende 
agieren, sollten bereits im Vorbereitungsprozess festgelegt werden, genauso wie die 
Beauftragten für einen möglichen Kummerkasten (siehe Beschwerdemanagement).

Auf Ferienfreizeiten empfi ehlt es sich bereits am Anfang gemeinsam mit allen Tea-
menden und Teilnehmenden eine gemeinsame Haltung, Regeln für den Umgang 
miteinander, klar formulierte Schutzvereinbarungen und Beschwerdemöglichkeiten 
im Plenum zu erarbeiten. So werden die Teilnehmenden an den Prozessen aktiv be-
teiligt. Die gemeinsam erarbeiteten Regeln und Schutzvereinbarungen sollten für 
alle sichtbar über den Zeitraum der kompletten Ferienfreizeit auf dem Gelände aus-
hängen. So entsteht eine Atmosphäre der Off enheit, Toleranz und Wertschätzung. 
Mögliche Probleme und Wünsche sollten im Plenum in so genannten regelmäßigen 
»Is was?«-Runden off en angesprochen werden, da diese vor allem schüchterneren 
Teilnehmenden helfen können, sich zu öff nen. Um umgehend auf mögliche Wünsche 
oder Beschwerden der Teilnehmenden zu reagieren, triff t sich das Team jeden Tag zu 
einer Sitzung. 
Darüber hinaus kann ein Merkblatt für Ferienfreizeiten für alle Beteiligten gut 
sichtbar ausgelegt werden, damit sich auch die Teilnehmenden informieren können, 
was im Falle von Beobachtungen, der eigenen Erfahrung oder möglicher Verunsiche-
rungen im Hinblick auf sexualisierte Gewalt zu tun ist.

Prävention sexualisierter Gewalt im Kontext 

von Ferienfreizeiten:

•  Schutzkonzept vorher auf Homepage veröff ent-

lichen

•  Informationen zu Teamenden, Vertrauensper-

sonen und Beschwerdemöglichkeiten mit dem 

Infobrief an Teilnehmende und Eltern schicken

Merkblatt für Ferienfreizeiten

sollte folgende Aspekte enthalten:

•  Was ist sexualisierte Gewalt?

•  Regeln zum gemeinsamen Umgang

•  Schutz von Betroff enen

•  Fachberatungsstellen bei Beratungsbedarf

•  Ansprechpersonen im Verband
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Sollte es auf einer Ferienfreizeit zu einem Verdacht oder einem tatsächlichen Vorfall
sexualisierter Gewalt kommen, muss auch dieser schriftlich dokumentiert werden. 
Eine Dokumentation enthält das Datum, nach Möglichkeit die genaue Uhrzeit, den 
Ort, die Beschreibung der Situation sowie die Namen aller Zeug*innen. Die Namen 
der beschuldigten Person und der Betroff enen müssen aufgrund des Datenschutzes 
anonymisiert werden – mit Ausnahme der Namen der Betroff enen, wenn diese den 
Fall selbst schildern. Es ist wichtig zwischen objektiven und subjektiven Eindrücken 
zu unterscheiden. Da die Dokumentation vertrauliche Informationen enthält, muss 
sie so aufbewahrt werden, dass sie für Dritte nicht zugänglich ist (z.B. in einem ab-
geschlossenen Raum, denn nur Personen aus dem Leitungsteam betreten dürfen). 
Die persönlichen Daten der Betroff enen dürfen nur an Dritte (z.B. Kolleg*innen, 
Geschäftsstelle oder Fachberatungsstellen) weitergegeben werden, wenn diese aus-
drücklich zustimmen. 

Im Anschluss an die Ferienfreizeit muss eine Evaluation der Teilnehmenden statt-
fi nden (siehe Beschwerdemanagement), sowie eine Refl exion für das gesamte Team. 
Für eine gute Teamrefl exion ist entscheidend, dass diese in einem geschützten Rah-
men, transparent und im Sinne einer off enen Fehlerkultur stattfi ndet. Ehrenamtlich 
Jugendleiter*innen müssen oftmals erst noch Erfahrungen sammeln. Fehler sind 
menschlich und können passieren. Gerade eine off ene Fehlerkultur kann dazu beitra-
gen, dass die Teamenden aus den Fehlern lernen und diese auf der nächsten Freizeit 
nicht wiederholen, was positive Auswirkungen auf den ganzen Jugendverband hat. 
Dies gelingt aber nur, wenn sich die Jugendleiter*innen dem Team, Vertrauensper-
sonen und dem Vorstand off en, ohne Angst und Schamgefühl anvertrauen können.

Grundprinzipien der Gesprächsführung:

glauben – trösten – schützen

1.   Ruhe bewahren: Überstürztes Handeln ver-

schlimmert die Situation meistens noch.

2.   Glaube der Person, wenn sie dir von sexuellen 

Übergriff en berichtet und nimm sie ernst. 

Versichere, dass sie keine Schuld an dem 

Geschehen hat. Zeige, dass sie über das Erlebte 

sprechen darf, aber dränge nicht und frage sie 

nicht aus.

3.   Mache nur Angebote, die erfüllbar sind und 

keine Versprechungen, die du nicht einhalten 

kannst (z. B. Geheimhaltung). Teile der Person 

mit, dass du dir selbst Unterstützung holen 

wirst und das, was sie dir erzählt hat, vertrau-

lich behandelt wird.

4.   Dokumentiere das Gespräch.

5.   Hole dir Unterstützung bei dir im Jugendver-

band und / oder einer Fachberatungsstelle 

(siehe Heftrückseite).

6.   Beziehe die betroff ene Person altersgerecht in 

die weiteren Entscheidungen mit ein.

7.   Keine voreilige Konfrontation des*der Tä-

ter*in!
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Möglichkeiten und 
Grenzen der Inter-
vention für Jugend-
leiter*innen

Die Jugendverbandsarbeit wird zu einem wesentlichen Teil vom Engagement der Ju-
gendleiter*innen getragen, die in vielen Bereichen aktiv sind und sich für die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Sie leiten Gruppen, organisieren 
Ferienfreizeiten und tragen Verantwortung in ihrem Jugendverband.

Wie können Jugendleiter*innen in die Prävention sexualisierter Gewalt einbezo-
gen werden, ohne sie zu überfordern und ihre Möglichkeiten und den Rahmen ihrer 
Verantwortung zu sprengen?

Jugendleiter*innen müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, da sie mit Ver-
dachtsfällen und Grenzüberschreitungen konfrontiert sein können. Daher brauchen 
sie Grundinformationen über sexualisierte Gewalt sowie Handlungsperspektiven und 
Ansprechpersonen, an die sie sich wenden können.
Sie sind jedoch keine professionellen Fachkräfte, daher ist es wichtig die Grenzen 
der Jugendleiter*innen zu berücksichtigen und Unterstützungswege aufzuzeigen.

Möglichkeiten von Jugendleiter*innen in ihrer Arbeit präventiv zu wirken, ergeben 
sich aus ihrer Vorbild- und Leitungsfunktion im Jugendverband:
•  Präventive Grundhaltung: Wertschätzung und Aufmerksamkeit den Kindern und 

Jugendlichen gegenüber (hinhören und ansprechen) sowie Stärkung des Selbst-
bewusstseins und Selbstwertgefühls von Kindern und Jugendlichen,

•  Regeln zum respektvollen Umgang miteinander und eine klare und konsequente 
Haltung gegen sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt,

•  Verantwortungsvoller Umgang mit Nähe und Distanz (die Beziehung zu Kindern 
und Jugendlichen verantwortungsvoll gestalten),

•  Geschlechtsrefl ektierende Arbeit: einen gleichberechtigten Umgang der Ge-
schlechter vorleben, Hierarchien und geschlechtsstereotype Rollenzuschreibun-
gen refl ektieren,

•  Thematische Angebote, wie zum Beispiel: Kinderrechte, Präventionsbotschaften, 
medienpädagogische Ansätze und altersgemäße sexualpädagogische Angebote 
(sich der eigenen Körperlichkeit und Gefühle bewusstwerden, über eine angemes-
sene Sprache für sexuelle Themen verfügen, Wahrnehmung von Nähe- und Dis-
tanzbedürfnissen).

Rolle der Jugendleiter*innen

Prävention als Thema für Jugendleiter*innen

Präventive Möglichkeiten
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Sexualisierte Grenzverletzungen (wie zum Beispiel sexualisierte Beleidigungen, 
sexistische Sprüche und ähnliches) sind leider alltäglich. Daher werden auch Ju-
gendleiter*innen in ihren Gruppenangeboten mit diesen konfrontiert sein. Wichtig 
ist, dass dieses Verhalten nicht toleriert wird, sondern Grenzverletzungen ange-
sprochen und deutlich gemacht werden. Sich zu positionieren und aufzuzeigen, dass 
ein Verhalten grenzüberschreitend ist, ist ein wichtiger erster Schritt, um die betrof-
fene Person zu unterstützen und weitere Grenzverletzungen zu verhindern.
Sexualisierte Grenzverletzungen fi nden häufi g auch unter Kindern und Jugendlichen 
statt (Peer-Gewalt). Daher sollten Jugendleiter*innen darauf vorbereitet werden 
und wissen, wie sie mit sexualisierten Grenzverletzungen umgehen und bei diesen 
intervenieren können (Grenzverletzungen verhindern, Grenzen setzen und Partei 
ergreifen).

Es kann jedoch ebenfalls sein, dass Jugendleiter*innen einen Verdachtsfall sexua-
lisierter Gewalt mitbekommen, zum Beispiel weil Kinder ihnen davon berichten oder 
sie eine Situation wahrnehmen.
Im Verband aktive Jugendleiter*innen sind, auch wenn sie für die Thematik sensibi-
lisiert sind, in der Regel keine Fachkräfte auf diesem Feld.
Gibt es einen Verdachtsfall, ist es wichtig, dass Jugendleiter*innen die Grenzen der 
eigenen Interventionsmöglichkeiten kennen und professionelle Unterstützung 
einholen.
In einem Verdachtsfall verantwortlich handeln, heißt für Jugendleiter*innen, in der 
Situation Ruhe zu bewahren und die zuständigen Personen und Stellen einzuschal-
ten (Verantwortungsübergabe).
Daher ist es wichtig, dass sie Ansprechpersonen kennen, an die sie sich wenden kön-
nen und Unterstützung erhalten (Ansprechpersonen im Verband und externe Fach-
beratungsstellen).

Prävention sexualisierter Gewalt als Thema in der Schulung zum/r Jugend-
leiter*in:
Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein verpfl ichtender Bestandteil von Aus-
bildungsseminaren und bietet sich gut als Thema bei Fortbildungen für Jugendlei-
ter*innen an.
Inhalte (jeweils angepasst an das Alter der Teilnehmenden) können sein:
•  Grundlegende Kenntnisse über sexualisierte Gewalt,
•  Sensibilität gegenüber grenzverletzendem Verhalten und Refl exion des eigenen 

Verhaltens und der eigenen Rolle als Jugendleiter*in,
•  Regelungen und Selbstverständnisse kennen,
•  Auseinandersetzung mit alltagsnahen Situationen, die eine besondere Aufmerk-

samkeit benötigen (z. B. Situationen mit besonderer Nähe, gemeinsame Über-
nachtungen, Teilnehmer*in ist in Leiter*in verliebt),

•  Umgang und Handlungsmöglichkeiten für alltägliche Grenzverletzungen,
•  Hilfe zum Umgang mit Verdachtsmomenten sexualisierter Gewalt (Handlungsleit-

faden, Ansprechpersonen intern und extern, Abgrenzung der Verantwortlichkei-
ten und Grenzen der Zuständigkeit).

Umgang mit sexualisierten Grenzverletzungen

Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt

Es ist nicht die Rolle von Jugendleiter*innen 

betroff ene Kinder therapeutisch zu begleiten.

Juleica
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Die Jugendfeuerwehr Hamburg hat bereits ein Schutzkonzept zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt. Gleichwohl: Ihr wollt ein neues. Warum?

Patrick: Wir haben vor rund zehn Jahren als Jugendfeuerwehr ein Konzept entwi-
ckelt, das acht unterschiedliche Maßnahmen zur Prävention vor sexualisierter Gewalt 
enthält, darunter auch den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen. 
Dieses Schutzkonzept hat den Rang einer »Anweisung des Landesbereichsführers« 
aufgrund einer Rechtsverordnung und daher ein hohes Gewicht innerhalb der gesam-
ten Organisation mit ihren über 1.000 Jugendlichen und über 2.500 Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehren. Die besondere Struktur der Jugendfeuerwehr als Be-
standteil der Freiwilligen Feuerwehr ermöglicht es uns, schnell und klar Maßnahmen 
anzuweisen, um im Verdachtsfall Personen auszuschließen. Nach zehn Jahren wollen 
wir prüfen, ob diese Maßnahmen zielführend waren und wo nachgesteuert werden 
muss. Dafür wollen wir intensiver als damals nicht nur unsere Gremien sondern auch 
direkt unsere Mitglieder in den Evaluations- und Entwicklungsprozess einbinden.

Also mehr Partizipation bei der Erarbeitung?

Patrick: Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ein Schutzkonzept später in der Pra-
xis gelebt werden soll, dann muss es durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr erarbei-
tet und zudem partizipativ abgestimmt werden. Dieser Prozess ist bereits ein Teil der 
Präventionsarbeit. Denn darüber greifen wir ein bestehendes Problembewusstsein 
hinsichtlich sexualisierter Gewalt auf und schaff en den Raum für eine vertiefte Sen-
sibilisierung in konkreten Gefährdungslagen. Wir haben nun einen ehrenamtlichen 
Arbeitskreis zur Erarbeitung eines eigenen Schutzkonzeptes für die Jugendfeuerwehr 
ins Leben gerufen. Um auch Expertise von außen zu erhalten, wird uns eine Honorar-
kraft auf dem Wege der Erarbeitung unterstützen.

Selber-machen ist ebenso das Grundprinzip bei Pfadfi nder*innen. Zumal in Verbänden, 
die keine hauptamtliche Unterstützung haben – wie in euren Verbänden, dem Bund 
christlicher Gemeinde-Pfadfi nder*innen (CGP) und dem Deutschen Pfadfi nderbund 
Hamburg (DPBH). Wie weit seid ihr mit der Erarbeitung eines Schutzkonzeptes?

stizu: Wir fangen in der CGP keineswegs von vorne an. Im Gegenteil. Wir haben ein 
selbst erarbeitetes Schutzkonzept, bereits ein Präventionsteam als Ansprechperso-
nen bei Vorfällen – dazu zählt lumo – und arbeiten zur Zeit daran, unser Schutzkon-
zept weiter im Verbandsalltag zu verankern. Auf unseren Lagern ist beispielsweise 
immer jemand von unserem Präventionsteam vor Ort. Zudem ist die Präventionsthe-
matik integraler Bestandteil unserer Ausbildung von Jugendleiter*innen.

lumo: Die Herausforderung, ein Schutzkonzept für seinen Verband aufzusetzen und 
im Alltag zu implementieren, ist ein sehr langwieriger und zeitintensiver Vorgang. 
Da braucht man einen langen Atem. Entscheidend ist dabei, an der Verbandsidentität 
und der sich daraus ergebenden Haltung anzuknüpfen. Wollen wir Gewalt im eigenen 
Verband? Wollen wir Machtmissbrauch? Da ist die Antwort doch klar. Das wollen wir 
nicht. Also wollen wir das auch nicht in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. 

Selber machen … !

Sarah Mohsenyan (29), Sprecherin des Arbeits-

kreises für Prävention und Intervention gegen 

sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch im 

Deutschen Pfadfi nderbund Hamburg

Nils (lumo) Großmann (27), Vertrauensperson 

und Beauftragter für den Schutz vor sexualisier-

ter Gewalt im Bund Christlicher Gemeinde-Pfad-

fi nder*innen 

Patrick Fassian (27), Fachwart Bildung in der

Jugendfeuerwehr Hamburg

Julia (stizu) Hering (26), Vorsitzende im

Bund Christlicher Gemeinde-Pfadfi nder*innen 
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Diese Antwort ist ebenso klar. Doch genau dieses scheinbar Selbstverständliche 
muss in einem gemeinsamen Prozess herausgearbeitet und vergegenwärtigt werden. 
Und zwar auf allen Ebenen in unserem Pfadfi nder*innenverband. Deshalb ist es so 
wichtig, in der Frage der Prävention sexualisierter Gewalt bei der eigenen Verband-
sidentität anzuknüpfen, um die eigenen Leute mitzunehmen. Es gilt, eine Haltung 
gegen jede Art von Gewalt und Machtmissbrauch zu bestärken.

Macht ihr das im Deutschen Pfadfi nderbund Hamburg anders?

Sarah: Nein, ganz im Gegenteil. Ohne innerverbandliche Partizipation gelingt nichts 
beim Prozess, eine Präventionskultur im Jugendverband zu etablieren. Während wir 
beim DPBH für die Intervention bei Vorfällen zwar ein geschlossenes Team gebildet 
haben, so ist das Team, das die Präventionsfrage behandelt, off en auch für jüngere 
Verbandsmitglieder. So gelingt es uns, mehr Leute einzubinden und das Thema brei-
ter in den Verband zu streuen. Wichtig ist zudem der Faktor der überverbandlichen 
Vernetzungstreff en. Pfadfi nder*innenverbände unterschiedlicher Art begegnen sich 
beispielsweise auf gemeinsamen Lagern oder Veranstaltungen. Und wenn dann dort 
die einen sehen, was andere in den Fragen um Machtmissbrauch und Prävention bei 
sich schon vorangebracht haben, dann hat das eine Außenwirkung, die andere ermu-
tigt, solche Fragen auch in ihrem Verband anzugehen.

Präventionsarbeit ist wichtig, Sexualpädagogik ebenso. Die Selbsterfahrung eigener Se-
xualität und der Geschlechtsidentität ist im Jugendalter zentral. Das verläuft nicht jen-
seits der Jugendverbandsarbeit sondern ist Thema mitten drin. Wie geht ihr damit um?

Sarah: Das Sich-selbst-auszuprobieren ist ja ein Kernelement der Pfadfi nder*innen-
arbeit. Dazu gehören eben auch Fragen von Gender, Verhalten und Orientierung. Bei 
uns gibt es viele körperbezogene Aktivitäten, und damit gehört das Austesten von 
Grenzen dazu. Sexualisierte Gewalt ist aber keine Spielform. Deshalb ist es uns wich-
tig, beide Seiten – Prävention und Sexualpädagogik – zusammen zu denken. Gleich-
wohl ist es bei uns so, dass wir uns zur Zeit auf die Prävention konzentrieren. Da 
ist aktuell der Bedarf größer. Sexualpädagogik zu implementieren, wäre der nächste 
große Schritt. Das bedürfte vielfacher Abstimmung, auch im Hinblick auf die Eltern 
unserer Mitglieder. Aber es ist ein Thema, das immer wieder in unserem Verband auf-
taucht, weil sich Mitglieder des Vereins der LGBTQIA* zugehörig fühlen.

lumo: Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir ein eigenes Konzept zur Sexualpäda-
gogik haben. Aber das ist ja kein Thema, wo Jugendverbände allein zuständig wären. 
Da sind Elternhaus, Schule und andere Kontexte junger Menschen ebenso wichtig 
und gefordert. Idealerweise sollte aber die Präventionsarbeit auch Sexualpädagogik 
mit einschließen. Das widerspricht sich ja nicht, sondern sollte sich ergänzen.

Wo könnte das LJR-Projekt zu Prävention und Empowerment eure Arbeit unterstützen?

Sarah: Da gibt es viele Anknüpfungspunkte. So bei vielen Detailfragen: Schön wäre es 
z.B. zu wissen, wenn man auf Beratungsstellen zugeht, welche von diesen überhaupt 
verstehen, wie Jugendverbandsarbeit aufgebaut ist. Dieses immer erst erklären zu 
müssen, ist sehr hinderlich. Zudem ist das Forum zum überverbandlichen Austausch 
eine gute Idee. Verbände, die noch am Anfang der Präventionsthematik stehen, kön-
nen hier von anderen, weiter fortgeschrittenen lernen, dass die Realisation ein par-
tizipativer Prozess ist. Und dass man am Anfang nicht gleich alles machen kann. Aber 
es ist wichtig, sich auf den Weg zu machen. 
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Karolin Joppich (31), Projekt Prävention und 

Empowerment beim Landesjugendring Hamburg

LJR-Präventionsprojekt zum Schutz vor sexua-

lisierter Gewalt und Empowerment

Jugendverbände stehen als selbstorganisierte 

Freiräume junger Menschen in besonderer Verant-

wortung. Das Präventionsprojekt unterstützt alle 

Hamburger Jugendverbände bei der Weiterent-

wicklung ihrer Präventions- und Interventions-

maßnahmen, bei der Stärkung eines wirksamen 

Kinderschutzes und sichert so den Schutz vor 

sexualisierter Gewalt dauerhaft.

Das Projekt richtet sich an alle Aktiven im 

Verband, insbesondere an Vorstände, Vertrau-

enspersonen, Bildungsreferent*innen, Julei-

ca-Inhaber*innen und Multiplikator*innen. Es 

bietet euch Workshops und Fortbildungen, um 

Schutzkonzepte verbandsspezifi sch (weiter) zu 

entwickeln und die Prävention sexualisierter 

Gewalt im Jugendverband zu verankern. 

Mit Seminaren zu Themen wie Kinderrechten, 

Partizipation, Inklusion oder digitaler Gewalt em-

powern wir Aktive in den Jugendverbänden, neue 

Themen in die eigene Gruppenarbeit oder Freizeit 

einfl ießen zu lassen und qualifi zieren diese.

Das gesamte Programm gestalten wir mit euch 

gemeinsam. Dafür laden wir regelmäßig zu einem 

Runden Tisch Kinder- und Jugendschutz ein, 

damit eure Themen aufgegriff en werden und ihr 

euch untereinander fachlich austauschen und mit 

weiteren Organisationen vernetzen könnt. 

Kontakt und Beratung: Landesjugendring 

Hamburg e.V. | Karolin Joppich | 

Tel.: (040) 25 49 75 12 | 

karolin.joppich@ljr-hh.de 

Dieses Projekt wird gefördert durch:

•  Amt für Familie – Sozialbehörde | 

 www.hamburg.de/sozialbehoerde

•  BUDNIANER HILFE e.V. | www.budnianer-hilfe.de



punktum-SONDERHEFT : Prävention und Empowerment im Jugendverband

Allerleirauh e.V. | Hammer Steindamm 44 | 22089 Hamburg (Wandsbek) | 
T. (040) 29 83 44 83 | info@allerleirauh.de | www.allerleirauh.de         
basis praevent | Steindamm 11 | 20099 Hamburg (St. Georg) | T. (040) 39 84 26 62 |
basis-praevent@basisundwoge.de | www.basis-praevent.de  

(ab 0 J.)      
Dolle Deerns e.V. | Niendorfer Marktplatz 16 | 22459 Hamburg (Niendorf) | 
T. (040) 439 41 50 | beratung@dolledeerns.de | www.dolledeerns-
fachberatung.de         
Dunkelziff er e.V. | Bernstorff straße 99 | 22767 Hamburg (Bahrenfeld) | 
T. (040) 42 10 700 10 | info@dunkelziff er.de | www.dunkelziff er.de   

    (bis 18 J.)   (bis 18 J.)      
FairLove | Projekt zur Prävention der Prostitution Minderjähriger und zur 
Aufklärung über die Loverboy-Methode | Lindenstraße 13 | 20099 Hamburg 
(St. Georg) | M. 0170 – 19 01 443 / M. 0151 – 20 91 53 62 | 
Fairlove@diakonie-hamburg.de | www.fairlove.sperrgebiet-hamburg.de   

 (12 bis 21 J.)    
FRAUEN NOTRUF | Fachberatungsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen 
| Beethovenstraße 60 | 22083 Hamburg (Barmbek-Süd) | T. (040) 25 55 66 | 
kontakt@frauennotruf-hamburg.de | www.frauennotruf-hamburg.de   

 (ab 12 J.)         
Kinderschutzzentrum Hamburg | Emilienstraße 78 | 20259 Hamburg 
(Eimsbüttel) | T. (040) 491 00 07 | kinderschutz-zentrum@hamburg.de | 
www.kinderschutzzentrum-hh.de       (bis 18 J.)   (bis 18 J.)      
Opferhilfe Hamburg | Paul-Nevermann-Platz 2 – 4 | 22765 Hamburg (Altona) | 
T. (040) 38 19 93 | mail@opferhilfe-hamburg.de | www.opferhilfe-hamburg.de   

         
Zornrot e.V. | Vierlandenstraße 38 | 21029 Hamburg (Bergedorf) | 
T. (040) 721 73 63 | info@zornrot.de | www.zornrot.de               
Zündfunke e.V. | Max-Brauer-Allee 134 | Eingang Hospitalstraße | 
22765 Hamburg (Altona) | T. (040) 890 12 15 | info@zuendfunke-hh.de | 
www.zuendfunke-hh.de                  
Wendepunkt e.V. | Schillerstraße 43 | 22767 Hamburg (Altona) | 
T. (040) 70 29 87 61 | hamburg@wendepunkt-ev.de | www.wendepunkt-ev.de   

            

Wer? Was? Wo? 
Hilfen bei Fällen sexualisierter Gewalt

Beratung für ...
  Mädchen & Jungen bis 13 Jahre 
  Mädchen & Frauen von 13 – 27 J. 
  Jungen & Männer von 10 – 27 J.
  Frauen ab 18 J. 
  Männer ab 18 J. 
  Bezugspersonen
  Fachkräfte

Alle Adressen auf 

der LJR-Website:


